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12.) Bekanntmachung der Feststellung des Jahresabschlusses der Stadt 
Ochtrup für das Haushaltsjahr 2023 
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13.) Bekanntmachung der vereinfachten Änderung des Bebauungsplanes  
Nr. 1 W „Baugebiet östlich vom Schulgelände“ der Stadt Ochtrup 
hier: Satzungsbeschluss gemäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB) 
 
 
Bestätigung: 
 
Es wird nach § 2 Abs. 3 Bekanntmachungsverordnung (BekanntmVO) bestätigt, dass der 
Wortlaut des nachstehenden Beschlusses mit dem Ratsbeschluss übereinstimmt und dass 
nach § 2 Abs. 1 und 2 der BekanntmVO verfahren worden ist. 
 
48607 Ochtrup, den 24.02.2025 
 
        Stadt Ochtrup 
        gez. Christa Lenderich 
        Bürgermeisterin 
 
 

Bekanntmachung 
 
Vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1 W „Baugebiet östlich vom Schulge-
lände“  
hier: Satzungsbeschluss gemäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB) 
 
Der Rat der Stadt Ochtrup hat in seiner Sitzung am 20.02.2025 die Änderung des Bebauungs-
planes Nr. 1 W „Baugebiet östlich vom Schulgelände“ gemäß § 10 BauGB im vereinfachten 
Verfahren gemäß § 13 BauGB ohne Durchführung einer Umweltprüfung gemäß § 2 Abs. 4 
BauGB  als Satzung einschl. Begründung hierzu beschlossen. 
 
Wesentliches Ziel dieses Bauleitplanverfahrens ist die planungsrechtliche Sicherung des Be-
standes. 
 
Der Geltungsbereich ist im anliegenden Plan gekennzeichnet und wird wie folgt begrenzt: 
 
Im Norden durch die Von-Buchholtz-Straße tlw., 
 
im Osten durch die Von-Buchholtz-Straße tlw., 
 
im Süden durch die Eschstraße, 
 
im Westen durch die Schulstraße. 
 
 
Die angegebenen Flurstücke und Straßen liegen in der Flur 87 der Gemarkung Ochtrup. 
 
Mit Rechtskraft der Änderung des Bebauungsplanes werden die betreffenden Festsetzungen 
des rechtskräftigen Bebauungsplanes aufgehoben.  
 
Die vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes einschließlich Begründung kann im Fach-
bereich III – Planen, Bauen und Umwelt - der Stadt Ochtrup, Hinterstr. 20, 48607 Ochtrup, 
während der Öffnungszeiten 
 
 montags + mittwochs  von 09.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 16.00 Uhr 
 dienstags   von 14.00 – 16.00 Uhr 
 donnerstags   von 09.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 18.00 Uhr 
 freitags   von 09.00 – 12.00 Uhr 
 oder außerhalb der Öffnungszeiten nach Abstimmung 
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eingesehen und über den Inhalt Auskunft verlangt werden. Um vorherige Terminabsprache, 
z.B. per Telefon unter 02553/73-351, per E-Mail: sina.lenz@ochtrup.de oder schriftlich wird 
gebeten. Auch besteht die Möglichkeit, diesen auf der Homepage der Stadt Ochtrup unter 
www.ochtrup.de, Bauen & Umwelt, Stadtplanung, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne & 
Satzungen, in der interaktiven Bauleitplanübersicht anzusehen und auszudrucken. Soweit in 
den textlichen Festsetzungen auf technische Regelwerke – DIN-Normen, Richtlinien anderer 
Art, etc. – oder Gutachten Bezug genommen wird, können diese ebenfalls bei der Stadt Och-
trup an vorgenannter Stelle zu den allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen werden. DIN-Nor-
men werden vom Deutschen Institut für Normung, Berlin, herausgegeben und können auch 
über die Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin, www.beuth.de, bezogen werden. Sie sind außer-
dem beim Deutschen Patentamt hinterlegt. 
 
Diese Bekanntmachung ist im Amtsblatt der Stadt Ochtrup veröffentlicht und kann unter 
www.ochtrup.de, auf der Startseite unter „Amtsblatt“ abgerufen werden. 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
 
Der Satzungsbeschluss zur Änderung des Bebauungsplanes wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 
BauGB öffentlich bekannt gemacht. Mit dieser Bekanntmachung tritt die Änderung in Kraft. Mit 
Rechtskraft der Änderung des Bebauungsplanes werden die betreffenden Festsetzungen des 
rechtskräftigen Bebauungsplanes aufgehoben. 
 
Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der zurzeit gültigen Fassung kann gemäß § 7 Abs. 6 GO 
NRW gegen die Satzung nach Ablauf von 6 Monaten seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend 
gemacht werden, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist 

nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Ochtrup vorher gerügt und da-

bei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 
Hinweise gemäß §§ 44 und 215 BauGB: 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die fristgemäße 
Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige 
Nutzung durch diesen Bauleitplan und über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen 
wird hingewiesen. 
 
Gemäß § 215 Abs. 1 BauGB werden unbeachtlich: 
 
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeich-

neten Verfahrens- und Formvorschriften, 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften 

über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und 
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges, 
 
wenn sie nicht innerhalb von einem Jahr seit dieser Bekanntmachung des Bebauungsplanes 
schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sach-
verhalts geltend gemacht worden sind. 
 
48607 Ochtrup, den 24.02.2025 
        Stadt Ochtrup 
        gez. Christa Lenderich 
        Bürgermeisterin 

mailto:sina.lenz@ochtrup.de
http://www.ochtrup.de/
http://www.ochtrup.de/
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14.) Bekanntmachung des Bebauungsplanes Nr. 124 „Baugebiet nördlich des 
Nienborger Dammes“ der Stadt Ochtrup 
hier: Satzungsbeschluss gemäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB) 
 
 
 
Bestätigung: 
 
Es wird nach § 2 Abs. 3 Bekanntmachungsverordnung (BekanntmVO) bestätigt, dass der 
Wortlaut des nachstehenden Beschlusses mit dem Ratsbeschluss übereinstimmt und dass 
nach § 2 Abs. 1 und 2 der BekanntmVO verfahren worden ist. 
 
48607 Ochtrup, den 24.02.2025 
 
        Stadt Ochtrup 
        gez. Christa Lenderich 
        Bürgermeisterin 
 
 
 
 

Bekanntmachung 
 
Bebauungsplan Nr. 124 „Baugebiet nördlich des Nienborger Dammes“ 
hier: Satzungsbeschluss gemäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB) 
 
Der Rat der Stadt Ochtrup hat in seiner Sitzung am 20.02.2025 den Bebauungsplan Nr. 124 
„Baugebiet nördlich des Nienborger Dammes“ gemäß § 10 BauGB im beschleunigten Verfah-
ren gemäß § 13 a BauGB ohne Durchführung einer Umweltprüfung gemäß § 2 Abs. 4 BauGB 
als Satzung einschl. Begründung hierzu beschlossen. 
 
Wesentliches Ziel dieses Bauleitplanverfahrens ist die planungsrechtliche Sicherung des Be-
standes und die Ermöglichung einer maßvollen Nachverdichtung. 
 
Der Geltungsbereich ist im anliegenden Plan gekennzeichnet und wird wie folgt begrenzt: 
 
Im Norden durch die Straße Sandkuhle tlw., 
 
im Osten durch die Straße Sandkuhle und die östliche Grenze des Flurstückes 746, 
 
im Süden durch die Straße Nienborger Damm tlw. und die südlichen Grenzen der 

Flurstücke 34, 166 und 186 bis 191, 
 
im Westen durch die westlichen Grenzen der Flurstücke 34, 353, 373 und 374. 
 
Die angegebenen Flurstücke und Straßen liegen in den Fluren 36 und 144 der Gemarkung 
Ochtrup. 
 
Der Bebauungsplan einschließlich Begründung kann im Fachbereich III – Planen, Bauen und 
Umwelt - der Stadt Ochtrup, Hinterstr. 20, 48607 Ochtrup, während der Öffnungszeiten 
 
 montags + mittwochs  von 09.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 16.00 Uhr 
 dienstags   von 14.00 – 16.00 Uhr 
 donnerstags   von 09.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 18.00 Uhr 
 freitags   von 09.00 – 12.00 Uhr 
 oder außerhalb der Öffnungszeiten nach Abstimmung 
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eingesehen und über den Inhalt Auskunft verlangt werden. Um vorherige Terminabsprache, 
z.B. per Telefon unter 02553/73-351, per E-Mail: sina.lenz@ochtrup.de oder schriftlich wird 
gebeten. Auch besteht die Möglichkeit, diesen auf der Homepage der Stadt Ochtrup unter 
www.ochtrup.de , Bauen & Umwelt, Stadtplanung, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne & 
Satzungen, in der interaktiven Bauleitplanübersicht anzusehen und auszudrucken. Soweit in 
den textlichen Festsetzungen auf technische Regelwerke – DIN-Normen, Richtlinien anderer 
Art, etc. – oder Gutachten Bezug genommen wird, können diese ebenfalls bei der Stadt Och-
trup an vorgenannter Stelle zu den allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen werden. DIN-Nor-
men werden vom Deutschen Institut für Normung, Berlin, herausgegeben und können auch 
über die Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin, www.beuth.de, bezogen werden. Sie sind außer-
dem beim Deutschen Patentamt hinterlegt.  
 
Diese Bekanntmachung ist im Amtsblatt der Stadt Ochtrup veröffentlicht und kann unter 
www.ochtrup.de, auf der Startseite unter „Amtsblatt“ abgerufen werden. 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
 
Der Satzungsbeschluss wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 BauGB öffentlich bekannt gemacht. 
Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan in Kraft. 
 
Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) kann gemäß § 7 Abs. 6 GO NRW gegen die Satzung nach 
Ablauf von 6 Monaten seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist 

nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Ochtrup vorher gerügt und da-

bei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 
Hinweise gemäß §§ 44 und 215 BauGB: 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die fristgemäße 
Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige 
Nutzung durch diesen Bauleitplan und über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen 
wird hingewiesen. 
 
Gemäß § 215 Abs. 1 BauGB werden unbeachtlich: 
 
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeich-

neten Verfahrens- und Formvorschriften, 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften 

über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und 
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges, 
 
wenn sie nicht innerhalb von einem Jahr seit dieser Bekanntmachung des Bebauungsplanes 
schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sach-
verhalts geltend gemacht worden sind. 
 
48607 Ochtrup, den 24.02.2025 
 
        Stadt Ochtrup 
        gez. Christa Lenderich 
        Bürgermeisterin 
 

mailto:sina.lenz@ochtrup.de
http://www.ochtrup.de/
http://www.ochtrup.de/
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15.) Öffentliche Zustellung eines Dokuments an Herrn Malte Wulkotte 
 
 
 
 
Stadt Ochtrup 
Die Bürgermeisterin 
 
 
 

48607 Ochtrup, 24.02.2025 
 
 
 
Öffentliche Zustellung eines Dokuments an Herrn Malte Wulkotte 
 

Gegen Herrn Malte Wulkotte, zuletzt wohnhaft in 48455 Bad Bentheim, Waldseiter 
Straße 45, ist ein Dokument der Stadt Ochtrup vom 26.11.2024 (Kassenzeichen 
02.16779.1) ergangen. 

Das Dokument kann vom Empfangsberechtigten im Rathaus in 48607 Ochtrup, Pro-
fessor-Gärtner-Straße 10, Zimmer Nr. 21, während der allgemeinen Öffnungszeiten 
eingesehen bzw. abgeholt werden. 

Das Dokument wird gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW durch öffentliche Be-
kanntmachung dieser Benachrichtigung im Amtsblatt der Stadt Ochtrup öffentlich zu-
gestellt. Es gilt als zugestellt, wenn seit der Bekanntmachung im Amtsblatt zwei Wo-
chen vergangen sind. 

Mit dem Tag der Zustellung besteht die Möglichkeit, dass Fristen in Gang gesetzt wer-
den, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

 

gez. Christa Lenderich 
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